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Ethikunterricht
FEın Beıitrag ZUuUr Frage nach dem Sınn der Schule

Dıie Landesverfassungen VO  . Rheinland-Pfalz und Bayern kennen iıh se1it Jahren
den Unterricht über dıe „allgemeın anerkannten Grundsätze des natürlichen Sıtten-
gesetzes” oder „der Sıttlıchkeit“, der den Jugendlichen erteilen 1St;, die nıcht
Religionsunterricht teilnehmen. ange diese Bestimmungen ohne Aktualitärt.
och als die Zahl der Abmeldungen zunahm, muf{fte der Verfassungsauftrag erfüllt
werden, zumal 883068  } 1n diesen beiden Ländern nıcht den Weg des Saarlands S1NZ,
das die entsprechende Bestimmung des Artikels der Landesverfassung durch (Gesetz
Nr 891 ‚E 1969 ersatzlos gestrichen hatte. So erliefß Rheinland-Pfalz 25
Aprıl 1972 ine Art Rahmenordnung, der 15 November 1972 einıge Arbeitshilfen
in orm VO  . Unterrichtsentwürten ZUr Erprobung tolgten, veröftentlichte Bayern
nach längerer Vorbereitung Julı 1977 seinen Lehrplan für das Unterrichtsfach
Ethik

Die Reaktion Setzte W 1e rasch und vielfältig 1 „Miıt dem
Ethikunterricht soll die Welle der Abmeldungen VO Religionsunterricht unterlaufen
werden.“ Ethikunterricht gerat SIM den Verdacht, Sanktion, Disziplinierungsmittel
tür die werden, die den Religionsunterricht ablehnen. Man wırd dies nıcht gerade
eın wohlbegründetes pädagogisches Konzept eNNeN wollen Dıie Kiırchen müßten
geradezu ablehnen“, Gert Otto?® „Nur WenNn die Kirche selbst auf Alternativen
kontessionellem Unterricht drängt, glaubt in  - ıhr ıhre Selbstlosigkeit 1m Schuldienst“,

Konrad Fikenscher Als „Infamıie“ und „Zwang ZUuUr Religionsausübung“ Wer-

tetfe der SPD-Abgeordnete Dr. Helmut Meyer In eıner Münchener Tageszeitung die
Verpflichtung ZUrFr. Teilnahme Ethikunterricht, und die Humanıistische Union in
Hessen SOWI1e der hessische FDP-Abgeordnete Ul: Krüger forderten anstelle des tradı-
tionellen Religionsunterrichts die Einführung e1ines „Religionskundeunterrichts“, der
dann tür alle Schüler obligatorisch auch den „Ersatzunterricht“ überflüssig mache.
Und Albert VO  - Schirnding stellte mi1t dem Ethikunterricht zugleich die rage nach
der Möglichkeit (oder Unmöglichkeit) einer säkularisierten Ethik ZUur Diskussion. Was

Rheinland-Pfalz, Landesverfassung Art. 35° Bayerische Landesverf. Art. 137 Abs
Utto, Ethik Religionsunterricht?: SWF, Programm, ıOg 158 1972

Gutachten ZUr Sıtuation des Religionsunterrichts öftentlichen Schulen, 1n ! ibw- Journal, Nr. 9;
15 1971;
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iSt das Selbst, dem der einzelne sıch verwirklichen so11? Ist dies eın Rückfall 1n die
Zeıiten VOT Kant, obwohl Kant doch der allzgemeinen Morallehre „Vor der est-
SETZUNS eines auf reiner Vernunft gründenden obersten Prinzıps der Sıttlichkeit“ jede
Berechtigung abgesprochen hat?4

Damıt 1St das Verständnıis VO  — Schule un iıhrer Zielsetzung, damıt ISt die Funk-
t10n des Religionsunterrichts und die des Ethikunterrichts angesprochen. Unser Grund-
ZEeSETZ sichert (Artikel Abs den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach, das
„unbeschadet des staatlıchen Aufsichtsrechtes 1n Übereinstimmung MI1t den Grund-
satzen der Religionsgemeinschaften erteilt“ wiırd. Damıt 1st für alle Bundesländer
außer Bremen ® Religionsunterricht Teil der öftentlichen Schule, und mMag das Fach
auch in den einzelnen Ländern eLtw2 für die Versetzung unterschiedliche Bedeutung
haben, 1St doch 1n jedem Fall oftenbar 1n den Erziehungsauftrag der öftentlichen
Schule einbezogen. Darüber wiırd SCHNAUCI nachzudenken se1n.

och zugleich steht dies Fach dem Gewissensvorbehalt, dem Recht der Eltern,
über die Teilnahme des Kındes AaIin Religionsunterricht bestimmen, dem Recht des
Schülers, sıch Je nach Rechtslage VO Lebensjahr oder VO Zeitpunkt der
Religionsmündigkeıt an 6 VO Religionsunterricht abzumelden. Damıt heißt die
Alternatıve 1m allgemeinen: Freistunde oder Religionsunterricht. Niedersachsen bietet
aut freiwilliger Basıs Religionskunde oder Philosophie A Wenn mındestens 12 Schüler
oder deren Eltern eınen solchen Ersatzunterricht wünschen, und mi1t Erlaß VO 11
Januar 1971 hat Schleswig-Holstein für relig1onsmündıge Schüler die Regelung
vetroffen, dafß S16€, sotern S1e evangelıschen Bekenntnisses sind, 7zwischen evangelischem
Religionsunterricht und philosophischer Propädeutik wählen können (Wahlpflicht-
tach), sotern S1ie katholischen Bekenntnisses sind, Unterricht 1n philosophischer
Propädeutik teilzunehmen haben, WE S$1e sıch VO Religionsunterricht abmelden
(Ersatzunterricht). iıne verfassungsmäßige Verpflichtung ZU Ethikunterricht für
denjenıgen, der nıcht Religionsunterricht teilnımmt, zibt allerdings, WwW1e ZESAZT,
98058 1n Bayern und Rheinland-Pfalz. Die Ungleichheit ßr ohl auch Rückschlüsse
auf die Unsicherheit in der Sache Z äßt vermuten, daß auch WISCEE Betrachtung
nıcht mMIt „glatten Lösungen“ wırd enden, LUr einıge Lösungsversuche, einıge Fragen
wırd ZuUur Diskussion stellen können.

V, Schirnding, Menschheitsprobleme 1n geballter Ladung, 1n ? Süddeutsche Zeitung, Nr. 22
1973

Art 141 „Bremer Klausel“ Art. Abs Atz findet keine Anwendung, da 1949
eine andere landesrechtliche Regelung bestand.

Ö  Ö Gesetz ber die relıg1öse Kindererziehung on 1921 Je nach Lage der Landesverfassung ist
dies Gesetz eingeschränkt der uneingeschränkt zültig. Es bestehen allerdings divergierende Rechtsaut-
tassungen hierzu.
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Ist eın Alternativangebot Z Religionsunterricht notwendig?

uts Mas der praktische Ansatz sich vordrängen. Keın anderes Fach steht, W1e
der Religionsunterricht, der ständigen Austrittsdrohung der Schüler, die S1'  ch
OGN der and als Erpressung bezüglıch Anforderungen und auch Inhalt des Re-

ligionsunterrichts“ auswirken kann?. Gewiß Deutsch oder Mathematik 1n iıne VeTr-

gleichbare Lage gebracht, ließe sicher das „Schülerinteresse“ 1ın recht unpädagogischer
Weıse die Auswahl bestimmen, doch ze1gt der Vergleich auch, da{fß eın solcher pragma-
tischer Ansatz Z greift. Unversehens nämlich finden WIr unls be1 der Frage, ob
über die Beliebtheit oder Unbeliebtheit des Fachs hinausgehend seine Unverzichtbar-
eıt edacht wird. ıne 1973 veröftentlichte Untersuchung des Kultusministeriums
Rheinland-Pfalz über „Schulversuche um Berufsgrundschuljahr“ ® zeıgte, dafß die
Schüler ‚WAarTr 1LLUr M1t knapp 0/9 für die Beliebtheit der Mathematik votierten, M1t
weIit über 0/9 die Überforderung durch dies Fach konstatıierten, aber 1LUFr mM1t 0,5 0/9
dies Fach ftür verzichtbar erklärten. Ungeliebt aber 11all sieht e1ın, 1St nöt1g,

ließe siıch ohl die Beurteilung zusammenftfassen.
Sieht in  ; ein, daß Religionsunterricht „nötig“ 1st? Die Fragebogenaktion, die

Johannes Beisheim durchgeführt hat, spricht iıne überdeutliche Sprache ®. Gemeıin-
schaftskunde hielten 64,4 0/9 der Schüler für wichtig, Religionsunterricht 1LLUT Ta 0/0;
für sinnvoll; aber für die Zukunft bedeutungslos hielten Z B 0/9 die Gemeinschafts-
kunde, 0/9 den Religionsunterricht; und als „belanglos“ stuften Z 0/9 die Gemein-
schaftskunde, 44,1 0/9 den Religionsunterricht bal ögen die Prozente hie und da

schwanken, dıie Grundtendenz wırd sıch überall spiegeln: INa  - fragt oftenbar
vergebens nach dem Sınn des Religionsunterrichts. Da helten keine Verfassungs-
artıkel. Hıer 1St dıe rage nach Erziehungs- und Schulkonzept und se1iner
Einsichtigkeit gestellt, hier rächt sıch, da{ß Bildungspolitik jahre-, Ja jahrzehntelang
Diskussion schulorganisatorische Fragen und Quantitäten (wieviel Prozent Abi-
turıenten!), nıcht aber Frage nach dem Sınn und Ziel von Schule Wal, daßs, W as den
Religionsunterricht angeht, ohl Jange 1LUFr als „ 1 Auftrag“ der jeweilıgen
Religionsgemeinschaft gegeben angesehen und nıcht schärfer auf den Auftrag VON

Schule heute bezogen wurde.
Es 1St niıcht möglich, 1n uNseTeMM Zusammenhang die verschiedenen Theorien der

Schule darzulegen, mu{fß genugen, das diesen Theorien Gemeinnsame hervorzuheben.
Wenn Theodor Wilhelm dıe „Ordnung der Vorstellungswelt des Schülers“ fordert,
Wenn artmut VO  } Hentig als das ıhm Wichtigste HT daß sich die Menschen in

Gutachten ZUuUr Sıtuation (vgl Anm
Münch (u a)1 Schulversuche ZU' Berufsgrundschuljahr 1n Rheinland-Pfalz, 1n der Reihe Schul-

versuche un Bildungsforschung. Berichte und Materialien, hrsg. Kultusministerium Rheinland-Pfalz,
1973

9  9 Beisheim, „Vorübergehend abgemeldet“, 1n ! Intormationen des PTI (Kassel
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der Gesellschaft auch diese behaupten lernen und dies 1n die Formel
„Systemzwang und Selbstbestimmung“ taßt, WenNn Schelsky, der Zzuerst Schule als
„Zuteilungsapparatur tür Lebenschancen“ kritisierte, Institutionen tordert, die die
Freiheit der Person sichern, auf da{fiß s1e nıcht 1n totalıtärer „Gesellschaftspolitik“ Ntier-

gehe, 1St die „Fähigkeit ZUT Selbstbestimmung“ und Zur „sozialen Verantwor-
tung“ als 7ie] ZESETZL. Mehr Mündigkeit, mehr Bereitschaft, Erkanntes handelnd
umzusetzen, werden gefordert, und das alte 'Thema der Erziehungswissenschaft 1St
unüberhörbar da VO Wıssen über die Einsıicht (die Curriculumtheorie spricht VO

Qualifikationen) eran  Ttetem Handeln (heute oft Verhaltensziele genannt)
gelangen. Dıie Frage, ob diese Brücke tragt, die Frage, ob dies gelıingen kann, mussen
WIr hier beiseite lassen. och W CI dies das Ziel der Schule heute se1in soll, dann hat
der Religionsunterricht ıne unverzichtbare Aufgabe: bringt die religiöse Fundie-
rung VO  - Selbstverantwortung, Mitmenschlichkeit und Freiheit 1n. Die Frage, die
Albert VO  - Schirnding den Ethikunterricht tellt, W 1e denn ıne säakularisierte
Ethik vermitteln wolle, seine Feststellung, dafß säkularisierte Ethik ıhr tiefstes (+e-
brechen 1n sıch selbst age, 1St etztlich ıne Frage NsefTfe säkularisierte Gesellschaft.

Der Mensch, ob Christ oder nıcht, verlangt nach Sinngebung se1nes Tuns, se1ines
Lebens. Er Iragt nach dem Gesamtzusammenhang der Welt, selbst dann, Wenn

diese Fragen nıcht artikulieren kann, Ja 1St Mensch, bewußt ex1istierendes Wesen
durch diese Fragen, MIt iıhnen. Schelsky wırd nıcht muüde darauf hinzuweisen, da{fß
dıe „Vermittlung VO  3 Sınn  CC ZUuU „entscheidenden Herrschafts- und Stabilisierungs-
mittel der Gesellschaft hoher und komplexer Zivilisationen geworden _  1St 1 Die
Aufgabe des Religionsunterrichts ware mithin, die Wahrheits- und Sinndeutungsfrage
bewußtzumachen. Das Wort VO  - der pluralıstischen Gesellschaft wırd 1n solchem
Zusammenhang oft vorschnell gebraucht; wırd mißbraucht, dem Religionsunter-
richt seinen Ort 1n der Schule bestreiten. Selbstverständlich verlangt das pluralı-
stische Konzept die Freiheit verschiedener weltanschaulicher Unterweıisung, christ-
lıcher zut W 1€e etwa atheistischer, aber jeweıils standortbezogener Unterweisung;
denn Religionsunterricht, der nach dem Gesamtzusammenhang der Welt Iragen macht;
1St nıcht mehr un nıcht wenıger als eın Angebot VO  w Sinndeutung. Der Verzicht auf
die weltdeutende Komponente Aßt sıch nıcht MmMI1t dem Pluralismusgebot rechtfertigen.
Eın solcher Verzicht mündete 1n Neutralismus, 1n die Kapitulatıon VOT einem bloß
ratiıonalen Welt- und Menschenverständnis. Eben diese Frage wırd die Bildungs-
politik und die Realität der Schule heute gestellt: soll S1e ein ausschließlich ratlio-
nales Welt- und Menschenverständnıis widerspiegeln?

Gert ÖOtto meınt 1m Ethikunterricht ine Iragwürdıge Alternative ZUuU Religions-
unterricht erkennen müussen, weıl die Grundsätze der Verfassung und des Grund-

10 V, Hentig, Systemzwang und Selbstbestimmung (Stuttgart 21969) 173
11 Wörtlich werden die Ziele des Ethikunterrichts 1M bayerischen Lehrplan angegeben: Amtsblatt

des bayr. Kultusministeriums 1972, 732
Schelsky, Die Strategie der „Systemüberwindung“; FAZ, Nr. 286, 10 12 197 1% 11
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9 denen sıch dieser Unterricht Orlentleren soll, nıchts anderes als christlich
seıen, und ordert wWw1e manch anderer mMI1t ıhm eıiınen Religionsunterricht für
alle Schüler in der Schule tür alle 13, Damıt wırd die Trennung 7zwischen Kirche und
Schule vollzogen, damıt wırd Religionsunterricht ZUr „Auseinandersetzung MI1t relı-
z1ösen Momenten und otıven in UÜNSGETGE Realität“ 1 aber das Angebot VO  w Siınn-
deutung, auch die 1mM Unterricht aufleuchtende Ermunterung, den Glauben CI-

greifen 1 entfallen. Eın solcher Unterricht, der selbstverständlich auch ohne Konfes-
sionalıtät geben ware, müßte Pflichtunterricht ohne Alternativmöglichkeiten Se1InN.
Dıie rage nach dem Ethikunterricht hängt unbestreitbar ab VO Konzept des Reli-
&1Onsunterrichts heute.

„Schulung VO  w Christen“ wW1e der Sprecher des Bundesvorstands des Aktions-
Unabhängiger und Sozialistischer Schüler behauptete oll und darf dieser

Unterricht gewiß nıcht se1IN. ber auch nıcht 1LLUT Kirche als Gegenstand kritischer
Betrachtung, „also Obyjekt, nıcht aber Subjekt des Unterrichts“ 1 Im pluralen Welt-
anschauungsangebot findet sıch der Junge Mensch w 1e VOr dem Konsumgüterangebot
VOTL einer Fülle VO  w} Möglichkeiten. „Welches 1St meıne Möglichkeit?“ Im Pluralismus
stellt sıch die Möglichkeit der Selbstfindung, die Identifizierung als das entscheidende
Problem heraus. Hıerzu einen Beitrag eisten reicht über „Information“ 1mM ENSCICH
Sınn hinaus und 1St doch eın entscheidender Beitrag ur öftentlichen Schule heute.
Staat kann und 111 nıcht Sinngebung SETZCN, aber Ur die Politik, dıie den konkreten,
den Zyanzech Menschen will, verdient das Attribut „human“. Sıe hat Bedingungen
schaften, und das Sagl eın Mann W1e Gerhard SZCczesnY, „die allen Menschen C1 -

lauben, sıch als und als einzelne entfalten Politik hat die Einrichtungen
und Regulative bereitzustellen, dıe möglichst vielen Menschen erlauben, sıch cselbst
ZUuU Z weck ZUu setzen.“ In einem solchen Konzept kann nıcht darauf verzichtet
werden, den Menschen erfahren lassen, dafß ine Wirklichkeit 21Dt, dıe über
seine Begrenzung hinausreicht und ıh durch eben diese Einsicht Toleranz, Enga-
ZEMENT un Liebe befähigt. Religionsunterricht muß ıch erinnere die Brücke 7 W 1-
schen Wiıssen und Handeln dıe Fragwürdigkeıit des Menschlichen, die Realität VvVOon

Schuld und Tod alle heilversprechenden Ideologien einbringen, mu{ die
Botschaft von der TIranszendenz und ıhre entideologisierende raft vermitteln,
mu bewußtmachen, da{ß Handeln Mafsstäbe, Entscheidungen gebunden ist,
dafß alle Notwendigkeit menschlicher Rollen 1in HLSETET difterenzierten Gesellschaft
einmündet 1n die S1e zusammentassende Personalıtät, deren Verantwortung nıcht durch

13 ©} Manuskript 15
Ebd 18

15 möchte autf die überzeugende Formulierung VO'  3 Heinrich oth hinweisen: 99  ır mussen das
ınd TMUNTEN, Glauben ergreıfen, damıit CS VO Glauben ergriffen WIr!| Der Mensch 1St, wıie

eın erziehungsbedürftiger und erzıiehungsfähiger Mensch Ist, auch eın heilsbedürftiger und heils-
tähiger Mensch“ (Pädag. Anthropologie I’ 1966, 144)

Zitiert nach ÖOtto,
17 SZCZeESNY, Das sSoOgenann' CGute (19721) 75
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Rolle un: nıcht durch remıen und Kommuissionen abgelöst werden kann, WI1e sehr
auch das Wıiıe VO  e Verantwortung heute modifiziert seın Mag KöOönnte ıne „Religions-
kunde“ solches leisten?

Doch mancher wird, WEen dies Bild VO Menschen, diese Aufgabe der Erzie-
hung, dies 7Z;el des Unterrichts bejaht, dringlicher nach der Möglichkeit der
Abmeldung, nach dem Angebot eines „Ersatzunterrichts“ fragen. FEın solcher eli-
gionsunterricht, meıiınen nıcht wen1ge, sollte interkontessionell, WE nıcht nıcht-
konfessionell, organısiert werden und „Unterricht für alle“ se1in. Je wenıger die Schü-
ler heute Glaubenspraxıis mitbringen, mehr scheint für einen solchen Unter-
richt sprechen. och Christentum esteht in unNnserer Welt konkret LLUT 1n den Ver-

schiedenen Konfessionen. Eın allgemeiner Religionsunterricht würde den Eindruck
der Scheinobjektivität erwecken, die theologische Komponente der Unterschiede Ver-

kürzen. Wenn auch die radikalen Glaubensfragen sıch heute nıcht auf das die Kon-
tessionen Unterscheidende richten, 1St doch das „Problemlösungspotential 1in Sınn-
orıentierungs- und Wertentscheidungsfragen“ auch konfessionell bestimmt. iıne „LOS-
lösung des Religionsunterrichts VO  e} seiner kıirchlichen Anbindung“ würde „einen ück-
schritt gerade 1mM demokratischen Sınn bedeuten“ 1 denn der moderne Staat 1St nıicht
1Ur eın blasses Schemen, das die Freiheiten seiner Bürger LLUTL duldet und nıchts MmMIt
ihnen schaften hat Er 1St für uns das Statut einer Gesellschaft freier Bürger, der
Freiheitsräume und RAaume der Sinngebung siıchert, damıt der Mensch leben kann,
w1e leben sollte (Hennıis).

Dies Verständnis VO  — Sınnangebot, vVvon historisch bedingter Konfessionalität (die
übrigens den Zugang auf seıten der Schüler ZELFOST gestuft freigeben kann) und NSsere

unaufgebbare Achtung VOT dem echt des Gewiı1ssens machen ein Alternativangebot
ZuUum Religionsunterricht nach meıiner Überzeugung unerläßlich. Dies Verständnis hat
dann selbstverständlich auch Auswirkungen autf die Gestaltung des Ethikunterrichts.

Inhalte und Ziele des Ethikunterrichts

Dieser Unterricht darf nıcht 1Ur auf die ethische Thematik beschränkt se1n. .Dieser
S5atz sıgnalisiert vielleicht einen gewıssen Unterschied 1m iınhaltlichen Ansatz der baye-
rischen Rıichtlinen und der rheinland-pfälzischen Entwürfe. Gerade 1m Bemühen, den
Schüler, der sıch VO Religionsunterricht abgemeldet hat, ohne Bindung die christ-
liıchen Kirchen erfahren lassen, dafß „kein Mensch, auch nıcht der einfachste
Mensch ohne Weltdeutung geist1g leben kann 19, lıegt nach dem oben entwickel-
ten Bildungsverständnis ZuUerst Aufgabe und Auftrag des rheinland-pfälzischen Er-
satzunterrichts. Im bayerischen Lehrplanl kommt die andere Komponente, die des

Vgl Anm 3,
Roth, Pädag Anthropologie { 141
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sozialen Verhaltens, die der Verantwortung für eigene Entscheidungen, dıe der Aus-
einandersetzung InN1t ormen und der Einsicht 1n ıhre Notwendigkeit stärker ZU

Ausdruck. Beides aber gehört, wenn ‚Ethik“ nıcht ZUur bloßen „Tugendlehre“ dege-
nerlieren soll,; INM! Ethikunterricht MUu Lernziele und Inhalte umfassen, „die
Grundfragen menschlicher Exıstenz einschließlich der Relıgion erhellen“ und solche,
SIM denen die Angewiesenheit des Menschen und der Gesellschaft auf Sittlichkeit
deutlich wırd“ Z

Es hat lange Auseinandersetzungen vyegeben, ob die Komponente durch das
Fach „Philosophie“ anstelle VO  - „Ethikunterricht“ hätte eingebracht werden können.
Die Systematik des Unterrichts, die Auswahl der Lehrer alles Wware 1e] eintacher
geworden. Aber, meıine ich, der Unterricht hätte se1n wesentliches Zie] unzulässig
eingeengt. Religion als 'Teil der Lebenswirklichkeit ware 11 gekommen. Selbst-
verständlich bereitet dieser Ansatz ine Fülle VO  3 Schwierigkeiten. Soll der „Ersatz-
unterricht“ seine Funktion richtig erfüllen, MUu WAar der „‚Faktor Gesinnung“
als für den Menschen wesentliche Gröfße erkennbar und erfahrbar werden; aber der
Unterricht darf nıcht ıne bestimmte Gesinnung allein anbieten oder Sal ordern.
Er mu{fßÖ aut das Unbeschreibbare hinweisen, annn die vielfältigen Beschreibungsver-
suche darbieten, dart aber nıcht selbst eınen „Beschreibungsversuch“ unternehmen.

Lehrer (und Schüler!), die Erfahrungen mM1t diesem Unterricht machen, erklären,
da{f dies Stück „Ideologiefreiheit“ 1m allgemeinen gelinge. Das didaktische Prinzıp
dieses Unterrichts deckt siıch letztlich mM1t dem Standpunkt SZCZEeSNYS: „Und deshalb
sind NSserTe Wahrheiten LLUL dann wahr, WE S1e elınerselts das Unbeschreibbare k
beschrieben lassen, aber andererseits als Vorhandenes mitdenken . Soweit WIr
uUuLSeIer Exıistenz bewuft werden, ex1istlieren WI1r LU dann 1n der Wirklichkeit und
1n der VWahrheit, WEeNnNn WI1r 1n Daseın, 1n unNseTelll Lebensvollzug jene unbekannte
Dimension miteinbeziehen. Miteinbeziehen heißt aber nıcht: davon wıssen.“ 21
Es &1Dt Erfahrungsberichte, nach denen Schüler, dıe, ohne den Standpunkt SZCzesnYs

teilen, einfach (noch) nıcht die Entscheidung wollen, gerade die Ofrenheit dieses
Unterrichts schätzen: Zibt andere Berichte, nach denen S1e A4US solchem Unterricht
VOT allem die Notwendigkeit der Entscheidung eNtTNOMME haben und sıch 1n e1N-
zelnen Fällen überzeugt vAn Religionsunterricht 7zurückmeldeten. Die oberflächliche
Siıcht mancher Zeiıtungsreportage, reumütig se1l 8383  ; VO anspruchsvollen FEthikunter-
richt FTAT (leichteren?) Religionsunterricht zurückgekehrt, annn vielleicht den eınen
oder anderen Fall betreffen, den didaktischen Ansatz beider Fächer verfehlt S1e
Wenn AUS der Alternative Konkurrenz wird, hätten beide Fächer 7zudem Gewinn.

Die andere Komponente des Ethikunterrichts, „die Angewiesenheit des Menschen
und der Gesellscha ft auf Sittlichkeit“ deutlich werden lassen, entspricht 1n CNAUC-

Aus einem (nıcht veröffentlichten) Memorandum VO  } Türk, das dem rheinland-pfälzischen
Kultusministerium 1m eptember 1971 AALE Vorbereitung der Regelungen für den Ethik-Unterricht
ZUr Verfügung gestellt wurde.

Al SZCZeESNY, 34
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reIM Sınn dem Verfassungsauftrag. Se1it formuliert wurde „Unterricht
über die allgemeın anerkannten Grundsätze des natürlichen Sıttengesetzes“
haben sıch Struktur und Bewußtsein der Gesellschaft und das Bewußtsein der
Menschen 1in iıhr verändert, 1St die Konkretisierung dieser Grundsätze schwie-
rıger geworden. Man Mag Iragen, ob diese Aufgabe nıcht VO  3 einer „Gesell-
.chaftslehre“ übernommen werden könnte. In ihr, und 9008  a} mMuUu nıcht LLUT auf die
Öchste Wachsamkeit fordernden CHCH hessischen Rıchtlinien für Gesellschaftslehre
hinweıisen, wırd jedoch meIist das Feld allein der Soziologie überlassen, wırd
mindest das I dıe Person primär 1m soz1alen Bezug, weniger 1ın der pannung sittli-
cher Entscheidungen gesehen.

Hıer stellt sıch noch iınmal die rage nach der „säkularen Ethik“ Handlungen,
Entscheidungen hängen 1b VO  - Wertungen. Die Mitglieder eiıner Gesellschaft Ww1e
„pluralıstisch‘ S1e ıhr Leben und dessen Sınn auch immer verstehen mögen siınd
„Gesellschaft“ LLUTL insofern S1e eınen gemeınsamen Miındestkatalog ethischer Normen
akzeptieren und befolgen. Ja mehr noch: „Ohne ıne ZEeW1SSE gefühlsmäßige, aftektive
Identifikation MIt dem Gruppenziel“ tunktionieren weder Gruppen noch Staat oder
Gesellschaft 2 Die heute geläufige Totalisierung kritischer Ansätze (hier se1 abermals
auf die hessischen Richtlinien für Gesellschaftslehre autmerksam gemacht!) zerschlägt
jenes Mindestmaß Gemeinsamkeit, das pluralistische Gesellschaft überhaupt mÖög-
ıch macht. Der Pluralismus braucht die „Klammer“ der Gesellschaft, den Bezugs-
rahmen, ex1istlieren können. Gesellschaft MIt einıgen allgemeinverbindlichen
Wertvorstellungen und Verhaltensforderungen 1STt nıcht Gegensatz ZUuU Pluralismus,
sondern se1ne Voraussetzung. Das ethische Mınımum, VO  a’ dem S1e lebt, findet sıch
in der Verfassung, 1mM Recht und 1m Verhaltenscode. Welche Rolle die Wissenschaften
1n diesem Zusammenhang als welıtere „Klammer“ der Cescllech2g spielen, ann
hier ausgelassen, müßte 1n einer Theorie der Schule und der Hochschule erortert
werden.

Für unlseren Zusammenhang 1St die Verfassung die entscheidende Größe Ihre Werte:
das allgemeine Freiheitsrecht, die Freiheit der Person, des Glaubens und Gewıssens,
dıe Meıinungs- und Informationsfreiheit, die Wiıssenschaftsfreiheit, die Wehrpflicht
und die Kriegsdienstverweigerung, die Berutsfreiheit und die Freizügigkeit des Woh-
NCNS, die Sıcherung VO  3 E1ıgentum und Erbrecht und die Unverletzlichkeit der Wohnung
bestimmen Wertungen und Inhalte des „Ethikunterrichts“. S50 stellt der bayerische
Lehrplan „Rech und Gerechtigkeit“ ebenso W1e das große Thema „Der Mensch 1n der
Gesellschaft“ ZUT. Erörterung, lauten W el Lernziele 1m rheinland-pfälzischen Ent-
urf 95  1e Pluralität der menschlichen Verhaltensformen als Problem und als Wert
erkennen und annehmen“ un: 95  TE Notwendigkeit gemeınsamer sittlicher Grund-
überzeugungen in eıner Gesellschaft einsehen und diese vertreten.“

Hıer rührt der Ethikunterricht, W 1e übrigens auch der Unterricht 1in Gemeinschafts-
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kunde oder Gesellschaftslehre, ine Grundfrage VO  w} Schule und Erziehung in uNse-

Ter Gesellschaft. Sınd WIr uns der gemeinsamen sittlichen Grundüberzeugungen noch
sicher? Ist die Verfassung die von unls bejahte Norm? Auseinandersetzungen eLtw2

die Beschäftigung VOIN Links- und Rechtsextremisten 1m öffentlichen Dıienst, die
zunehmend difamierende Wertung VO  - unternehmerischem agn1s, die riskante Fın-
seitigkeit der Forderung nach „mehr Demokratie“ lassen Zweitel autkommen. Dies
Dehfizit kann selbstverständlich kein Unterricht 95  ur eintach so ausgleichen. Schule,
Unterricht, selbstverständlich auch Ethikunterricht, stehen im Gesamtzusammenhang
der Gesellschaft. Nur WEEeNNn S1e als offene, dıie Konflikte tolerierende Gesellschaft VeEeTI-

faßt und zugleich als Gesellschaft mMi1t yemeinsamer Geschichte und gemeınsamen indi-
vidual- und sozjalethischen Miındestnormen gelebt wiırd, kann Unterricht Wiıssens-
vermittlung und Erziehungsauftrag erfüllen, die den Jungen Menschen befähigen
sollen, sein künftiges Leben da 1St wıeder das säkulare Erziehungsziel 1n „Selbst-
bestimmung und sozialer Verantwortung“” gestalten.

In einer Zeıt, ın der Pestalozzis Gedanke, Wıssen VOT allem des uns willen
vermitteln, mehr denn je vorherrscht, 1n der „Rıichtlinien“ und „Lehrpläne“ durch

ACurricula® voller Verhaltensziele TSEtIZT werden, breitet siıch mehr und mehr {
sicherheit über das erstrebenswerte Verhalten aus. Der Auftrag E: Mitmenschlichkeit,
den dıe Verfassung erteilt, ruht 7zweiıtellos auf christlichem Fundament. Wer einen

der Verfassung orjentierten Ethikunterricht als „auch christlich“ und darum als
untauglıch für iıne Alternatiıve Z Religionsunterricht verwirft, verwirft zugleich
die Grundlagen unserer Gesellschaft. \Wer andererseıts „liebende Mitmenschlichkeit“
tür UNsSsSeTEC Gesellschaft LLUFL auf ausdrückliche Christlichkeit gründen will, verkennt
die Geschichte der Säkularisation un des Humanısmus. Daißß diese <äkulare und pPTIO-
fane Welt SIM ihrer unabdingbaren Protanıtiät“ (Schillebeeckx) tür den Christen gehei-
lıgte Welt 1St, äandert nıchts ATl humanistisch-profanen Weltbild vieler. Da 1n —

Gesellschaft die subjektive FEinmaligkeit des Menschen nıcht VETISCSSCH, dafß die
Sehnsucht nach lück nıcht als Konsumverlangen mıßdeutet wird, versuchen eli-
z1onsunterricht und Ethikunterricht einzubringen. Diese Aufgabe verlangt mutige Neu-
besinnung 1n Kirche und Gesellschaft.
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